
 

 

Gemeindeamt Neukirchen bei Lambach    „Zugestellt durch Post.at“ 

      Pol. Bezirk Wels - Land              Amtliche Mitteilung! 

4671 Neukirchen bei Lambach, Neukirchen 8           An einen Haushalt! 

            www.gemeindeneukirchen.at 

18. September 2024 
 

R U N D S C H R E I B E N  Nr.  6 /2024 
 

Nationalratswahl 29. September 2024 
 
Wahllokal: Volksschule - Lindemayrsaal, Neukirchen 45, 4671 Neukirchen bei Lambach 
Wahlzeit:  am Wahltag, 29.09.2024 von 07:00 – 12:00 Uhr 
 
Zur Wahl am 29. September 2024 bringen Sie den personalisierten Abschnitt und einen 
amtlichen Lichtbildausweis in das Wahllokal mit. Dadurch können Sie im Wählerverzeichnis 
schnell und einfach gefunden werden – die Wahlabwicklung wird beschleunigt.   
 

Freie Wohnungen 
 
Im Gebäude der Landeswohnungsgenossenschaft für 
Oberösterreich in Neukirchen 14 sind 2 Mietwohnungen frei. 
 
Die erste Wohnung befindet sich im Erdgeschoß, besteht aus 2 
Räumen, hat 43,14 m² und kostet an monatlicher Miete excl. 
Heizkosten derzeit € 304,41. Die Kaution beträgt € 913,00. 
 
Die zweite Wohnung befindet sich im 1. Stock, besteht aus 3 Räumen, hat 62,75 m² und kostet 
an monatlicher Miete excl. Heizkosten derzeit € 430,68. Die Kaution beträgt € 1.292,00. 
 
Bei Interesse bitte um ehestmögliche Kontaktaufnahme mit dem Gemeindeamt. 
(Tel.: 07245/27055 oder gemeinde@neukirchen-lambach.ooe.gv.at) 

 

Zivilschutz – Probealarm 05. Oktober 2024 
 
Am 5. Oktober 2024 findet bundesweit zwischen 12:00 und 12:45 Uhr wieder der jährliche 
Zivilschutz-Probealarm statt.  
 
Diese Sirenenprobe dient der technischen Erprobung aller Sirenenanlagen bei länger 
andauernden Sirenensignalen und der Erhebung von Gebieten, wo keine Sirenensignale zu 
hören sind (Beschallungsdichte). Gleichzeitig soll die Bevölkerung mit der Bedeutung der 
Sirenensignale für den Zivilschutz- und Katastrophenfall und dem richtigen Verhalten vertraut 
gemacht werden. 
 
Im Einzelnen sind folgende Signale vorgesehen:  
Signal Sirenenprobe:  15 Sek. gleichbleibender Dauerton  
Signal Warnung:  3 Min. gleichbleibender Dauerton  
Signal Alarm:   1 Min. auf- und abschwellender Heulton  
Signal Entwarnung:  1 Min. gleichbleibender Dauerton 

 

http://www.gemeindeneukirchen.at/


 

 

Änderung Telefonnummer Kindergarten 
 

Der Kindergarten in Neukirchen bei Lambach hat eine neue Telefonnummer.  
Tel.: 0676/4445801 

 

Stellenausschreibung Freizeitbetreuer*in 
 

Die OÖ Hilfswerk GmbH ist ein soziales Dienstleistungsunternehmen mit 19 Familien- und 
Sozialzentren in OÖ und sucht ab sofort 
 

eine*n Freizeitbetreuer*in (ca. 4,5 Wo.- Std., Dienstag) 
für die Schülernachmittagsbetreuung Neukirchen bei Lambach 

 

Anforderungsprofil 
- Pädagogische Ausbildung (Absolvent*in der Pädagogischen Hochschule oder 

Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik, Erzieher*innen, etc.) 
- Einfühlungsvermögen und liebevoller Umgang mit Kindern 
- Praxis von Vorteil 
- Flexibilität und Selbstständigkeit 
- Teamfähigkeit 
- Gute Kommunikationsfähigkeit 
- Zuverlässigkeit 

 
Im Falle einer Zusage ist vor Dienstantritt eine Strafregisterbescheinigung (§10, Abs. 1 
Strafregistergesetz) und eine Strafregisterbescheinigung „Kinder- und Jugendfürsorge“ (§10, 
Abs. 1b Strafregistergesetz 1968) zu übermitteln. Die damit verbundenen Unkosten können 
leider nicht ersetzt werden.  
 
Was wir Ihnen bieten 

- Offenes und vertrauensvolles Betriebsklima mit einer persönlichen Ansprechperson 
- Jährliches Fort- und Weiterbildungsangebot zum Erwerb von vertieftem Fachwissen 
- Teambesprechungen bei Bedarf 
- Vergünstigungen und Ausflüge durch unseren Betriebsrat 
- Feierlichkeiten zu bestimmten Anlässen 
- Vollzeit bedeutet bei uns 37 Wochenstunden 

 
Bezahlung 
Mindestentgelt brutto EUR 2.970,00 pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung (= 37 Wo-Std.) 
 
Bewerbung bitte an: 
OÖ Hilfswerk GmbH 
Mag. Judith Lenzmann 
Familien- und Sozialzentrum Wels und Wels-Land 
Durisolstraße 7 
4600 Wels 
judith.lenzmanne@ooe.hilfswerk.at 
 
 
 
 

mailto:judith.lenzmanne@ooe.hilfswerk.at


 

 

Einladung zum Eltern-Kind Treff 
 
Liebe Eltern, seit einigen Jahren gibt es in Neukirchen einen Eltern-Kind-Treff. Dazu sind alle 
Eltern, deren Kinder zwischen 0 und 3 Jahren sind, sehr herzlich eingeladen. Beim Eltern-Kind-
Treff kann man Kinder und deren Eltern aus dem Ort kennenlernen, die Kinder können 
miteinander spielen und die Mamas oder Papas können sich in gemütlicher Runde 
austauschen und kennenlernen. 
  

Seit Herbst 2024 findet der Eltern-Kind-Treff jeden zweiten Mittwoch von 9:00 - 10:30 Uhr 
statt. 
Treffpunkt ist entweder in den Räumlichkeiten der Gemeinde im Kellergeschoß, oder bei 
Schönwetter am Spielplatz im Sonnenfeld. 
Um euch auf dem Laufenden zu halten und für die Bekanntgabe der Termine, ersuche ich alle 
interessierten Eltern, sich bei mir zu melden. 
   

Ich freue mich auf eine schöne gemeinsame Spielzeit :) 
 

Sandra Himmelbauer 
0664 97 23 608 

 

Stickkurs der Goldhauben 
 

Wir starten im Jänner mit einem Stickkurs für Gold-, Perl-, Florhauben und 
Mädchenbänder. Darüber hinaus die üblichen Accessoires, wie 
Gebetsbucheinbände, Schultertücher, Handtäschchen und Geldbörsen. 
 
Es sind Anfänger als auch Fortgeschrittene sehr herzlich dazu eingeladen. 
Die Materialien werden zur 

Verfügung gestellt. Die benötigten Stickrahmen können 
ausgeliehen werden.   

 
Die Kurse finden im 
Vereinsheim in 
Krenglbach statt. 
Hier haben wir gutes 
Licht und auch 
genügend Platz.  
 
 
 
 

 
 

Anmeldung und Rückfragen bitte bei Marianne Feichtinger 
0699 1982 4530 

 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme. 

 
 



 

 

Heizkostenzuschuss 2024/25 
 
Sozial bedürftige Menschen werden in der Heizperiode 2024/2025 mit einem 
Heizkostenzuschuss unterstützt. Dieser kann von 01. Oktober bis 30. November 2024 online 
über die Website des Landes beantragt werden - https://www.land-
oberoesterreich.gv.at/heizkostenzuschuss.htm.  
Sollte kein Internetzugriff vorhanden sein, wird gebeten, eine Vertrauensperson 
hinzuzuziehen. Ebenfalls ist es möglich, bei der Bürgerservicestelle am Gemeindeamt 
Neukirchen bei Lambach Unterstützung zu erhalten.  
 
Wer wird gefördert: 
Einen Zuschuss können Personen mit eigenem Haushalt erhalten, die folgende Kriterien 
erfüllen:  

• Ständig bewohnter Hauptwohnsitz in Oberösterreich seit zumindest 1. September 
2024  

• Bei der antragstellenden Person liegt ein eigener Haushalt vor.  

• Der Heizkostenzuschuss wurde für diesen Haushalt noch nicht ausbezahlt (Einmalig 
pro Haushalt).  

 
Ein Haushalt besteht aus der antragstellenden Person und allenfalls jenen Personen, die laut 
Zentralem Melderegister ihren Hauptwohnsitz an der angegebenen Adresse haben. 
Nebenwohnsitze werden nicht berücksichtigt. 
 
Der Zuschuss beträgt € 200,00. 
 
Voraussetzungen: 
Die Gewährung des Zuschusses ist von der Höhe des Einkommens abhängig. 

1. Der Zuschuss wird an jene Personen ausbezahlt, deren Jahresbruttoeinkommen aus 
dem Jahr 2023 je Haushalt summiert, nachfolgende Werte nicht überschreitet:  

• Einpersonenhaushalte: Jahresbruttoeinkommen bis 19.070,00 Euro  

• Mehrpersonenhaushalte: Jahresbruttoeinkommen bis 26.940,00 Euro  
 

2. Die Prüfung des Antrages erfolgt mittels automatisierter Unterstützung. Bei Vorliegen 
der Voraussetzungen wird der Zuschuss genehmigt. Die Auszahlung des Zuschusses 
erfolgt durch Überweisung auf ein Konto bei einem Geldinstitut im SEPA-Raum, das im 
Antrag bekanntzugeben ist.  

 
Folgende Informationen werden für die Beantragung des Heizkostenzuschusses benötigt: 

• Ihre persönlichen Daten (Antragsteller/in)  

• Name/n und Geburtsdaten aller Personen, mit Hauptwohnsitz an der angegebenen 
Adresse  

• Die genaue Höhe des Jahresbruttoeinkommens 2023 aller Personen, die im Haushalt 
mit Hauptwohnsitz gemeldet sind  

• Bankverbindung im SEPA-Raum (an die der Oö. Heizkostenzuschuss ausbezahlt 
werden soll)  

 
Die vollständigen Voraussetzungen finden Sie unter https://www.land-
oberoesterreich.gv.at/heizkostenzuschuss.htm.  
 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/heizkostenzuschuss.htm
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/heizkostenzuschuss.htm
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/heizkostenzuschuss.htm
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/heizkostenzuschuss.htm


 

 

Fundgegenstände 
 

Fahrrad: 
Im Bereich – Spiel-Sportplatz Neukirchen bei Lambach – steht seit längerer Zeit ein 
offensichtlich verlassenes Jugendfahrrad. Marke: Bergamont 
 

Weitere Fundgegenstände: 
Schlüssel: Schlüssel mit Anhänger (Stoff-Stern mit einer Aufschrift – Schlüssel für schwarzes 

Fahrrad) 
Bügel für Kinderwagen: Schwarzer Bügel für Kinderwagen oder Buggy. 
Uhr: Silberne Uhr der Marke U.S. Polo ASSN. 
Lesebrille: türkis/blaue Lesebrille 
 

Besitzer oder Verlustträger werden ersucht, 
sich am Gemeindeamt zu melden. (07245/27055) 

 

Essen auf Rädern ab September 2024 
 

Im Frühling wurde innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Aichkirchen-Bachmanning-
Neukirchen bei Lambach eine Bedarfserhebung für eine Mahlzeitenversorgung „Essen auf 
Rädern“ an alle Gemeindebürger geschickt. Das Interesse war groß, daher freut es uns 
besonders mitteilen zu können, dass innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft in 
Zusammenarbeit mit der Küche des Kloster Nazareth in Stadl-Paura eine Essenszustellung 
angeboten werden kann. 
Eine Vereinbarung der Stiftung Liebenau (Küche Kloster Nazareth) und der Gemeinde 
Neukirchen bei Lambach wurde bezüglich Essensauslieferung abgeschlossen. 
Sollten auch Sie jetzt oder in Zukunft an einer Mahlzeitenversorgung interessiert sein, können 
Sie sich gerne am Gemeindeamt Neukirchen bei Lambach oder direkt bei Frau Holzinger, 
Stiftung Liebenau unter 0676 / 848 144 340 melden. 
 

Das Team der Verwaltungsgemeinschaft, sowie das Kloster Nazareth wünschen Ihnen einen 
guten Appetit! 
 

Handwerkerbonus 
 

Mit dem Handwerkerbonus erhalten Privatpersonen eine Förderung für durchgeführte 
Arbeitsleistungen rund um den privaten Wohn- und Lebensbereich (Renovierungs- und 
Erhaltungsarbeiten, Erweiterung oder Neuschaffung des Wohn- und Lebensbereichs). 
 

- Der Handwerkerbonus bietet die Möglichkeit 20 % der Arbeitskosten (netto/ohne 
Steuern) bis zu einer Förderhöhe von 2.000 € (2025: 1.500 €) zurückbekommen 
(Rechnungen sind unbedingt aufzubewahren). 

- Pro Kalenderjahr und Förderwerberin bzw. Förderwerber kann maximal ein 
Förderantrag gestellt werden (gegebenenfalls mit mehreren Rechnungen). 

- Für die Jahre 2024/25 stehen insgesamt 300 Mio. € an Fördermitteln zur Verfügung, 
um die Bauwirtschaft zu stärken und Anreize für die Beauftragung von 
Handwerksleistungen zu schaffen. 

- Der Handwerkerbonus gilt rückwirkend für Arbeitsleistungen ab 1.3.2024 bis 
31.12.2025 und kann ab 15.07.2024 beantragt werden. 
 

Weitere Infos und zahlreiche Dokumente zum Handwerkerbonus gibt es auf 
www.handwerkerbonus.gv.at. 

http://www.handwerkerbonus.gv.at/


 

 

Der Bezirksabfallverband informiert 

 

Termine/Vorankündigung 
 
06. Oktober 2024 Erntedankfest 09:30 Uhr 
 
16. Oktober 2024 Herbstfahrt zum Offensee – Seniorenbund 
 
19. Oktober 2024 Weinkost der freiwilligen Feuerwehr Neukirchen bei Lambach 
   ab 17:00 Uhr im Mehrzweckgebäude 
 
26. Oktober 2024 Nationalfeiertag – Besuch „Arena der Menschenrechte“ 
   Das Kath. Bildungswerk lädt zur gemeinsamen Wanderung (ca.5km) 
   am Themenweg ein. Fahrt in Fahrgemeinschaften nach Roitham 
   Treffpunkt: 14.00 Uhr Parkplatz vor Pfarrhof Neukirchen bei Lambach 
 
10. November 2024 Herbstkonzert – Lindemayrsaal Neukirchen  
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
       Der Bürgermeister: 

          Andreas Obermayr e.h. 
 
 


